
Email- und Internetnutzung in Unternehmen und Behörden 

 
� Schutzinteresse der Arbeitnehmer gegenüber dem 

Kontrollinteresse des Arbeitgebers 
o Betriebsfremde Internetnutzung. 
o Inhaltliche Beschränkbarkeit der Email- und Internetnutzung. 
o Interessenlage des Arbeitgebers. 
o Schutzinteresse der Arbeitnehmer. 

 

� Arbeitsrechtliche Regelungen bei Email- und Internetnutzung 

o Individualvereinbarung und arbeitsrechtliche Grundsätze. 
o Pflichten des Arbeitnehmers aus dem Arbeitsvertrag. 
o Gesamtzusage oder betriebliche Übung. 
o Abgrenzung dienstliche und private Internetnutzung.  
o Vertragswidrige Privatnutzung. 
o Arbeitsrechtliche Sanktionen. 
 

� Verfassungsrechtlicher Schutz der Privatsphäre am Arbeitsplatz 
o Recht auf informationelle Selbstbestimmung. 
o Schutzbereich der Grundrechte. 
o Bestandsdaten, Verbindungs-/Nutzungsdaten u. Inhaltsdaten. 
o Post,- Brief,- und Fernmeldegeheimnis, Art. 10 GG. 

 

� Schutz des Fernmeldegeheimnisses im Telekommunikationsgesetz 

(TKG/TDSV) 

o Fernmeldegeheimnis im Telekommunikationsgesetz. 
o Geschäftsmäßige Erbringung von Telekommunikationsleistungen. 
o Schutzmaßnahmen des Arbeitgebers bei erlaubter privater Internet- 

und Emailnutzung  
o Überwachung privater Email-Kommunikation nach dem TKG. 
o Voraussetzungen einer wirksamen Einwilligung durch die 

Arbeitnehmer. 
o Gesetzliche Erlaubnistatbestände, wenn keine Einwilligung des 

Arbeitnehmers vorliegt. 
o Abrechung und Missbrauch nach dem TKG. 
o Schutzmaßnahmen nach dem TKG. 
 

� Kontrollmöglichkeiten des Arbeitgebers im 

Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG) 
o Teledienst nach dem Teledienstedatenschutzgesetz. 
o Nutzungsdaten. 
o Datenverarbeitung nach dem TDDSG. 
o Einwilligung nach dem TDDSG. 
o Erlaubnistatbestände nach dem TDDSG. 

 

� Kollektives Arbeitsrecht. 
o Emailnutzung durch den Betriebsrat. 
o Nutzung von Internet und Intranet durch den Betriebsrat. 
o Homepage des Betriebsrates. 
o Überwachung des BR durch den Arbeitgeber. 
o Vertraulichkeit von Informationen zwischen BR und Belegschaft. 
o Beratungs- und Mitbestimmungsrechte des BR bei der Einführung 

von EDV-Systemen. 
o Betriebsvereinbarungen zur Nutzung von Internet und Email. 
 

Workshop: 6 Stunden 


